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Diese Woche

Mannheim hat
einen „Night Mayor“
Mannheim. Startup Mannheim
suchte in Kooperation mit dem Club-
verband EventKultur Rhein-Neckar
e.V. den ersten Night Mayor Deutsch-
lands für die Stadt Mannheim. Nach
dem Wahlabend am 19. Juli steht der
Sieger Hendrik Meier nun fest. Meier
ist 27 Jahre alt, selbstständiger Boo-
ker und lokaler Veranstalter in Mann-
heim. Im August schließt er sein Mas-
terstudium an der Popakademie Ba-
den-Württemberg im Fachbereich
Music & Creative Industries ab. Er
schrieb seine Masterarbeit über die
Veranstaltungswirtschaft der Metro-
polregion Rhein-Neckar. In seiner Po-
sition wird er eine Vermittlerrolle zwi-
schen Stadtverwaltung, Club- und
Barbetreibern, Anwohnern und Fei-
ernden einnehmen und deren zentra-
ler Ansprechpartner sein. „Der Night
Mayor ist eine Stärkung der Nachtkul-
tur und Nachtökonomie. Es geht um
eine bessere Vernetzung mit der
Stadtverwaltung und um Synergien.
Dass Mannheim Pionier ist mit dem
ersten Night Mayor in Deutschland, ist
auch als Unesco City of Music nahe-
liegend“, sagte OB Dr. Peter Kurz. |ps

Blick hinter
die Kulissen

Mannheim. Mit der neuen Reihe
„Blick hinter die Kulissen“ möchte das
Marchivum das Gebäude und die ein-
zelnen Arbeitsbereiche des Marchi-
vums näher vorstellen. Die erste kos-
tenfreie Führung findet am Mittwoch,
1. August, 16 Uhr statt. Treffpunkt ist
das Foyer im Erdgeschoss. |ps

Schnuppervor-
lesung an DHBW

Mannheim. Innerhalb der Reihe
DHBW4Kids lädt die Duale Hochschu-
le Baden-Württemberg Mannheim für
Freitag, 27. Juli, 10 bis 11.30 Uhr) Kin-
der zwischen sechs und zwölf Jahren
ein, einfach mal das Klassenzimmer
mit dem Hörsaal zu tauschen. Prof. Dr.
Gerald Lembke aus dem Studiengang
Digitale Medien greift in seiner Vorle-
sung die Frage des richtigen Umgangs
mit Smartphone & Co auf. Um formlo-
se Anmeldung wird unter kids@dhbw-
mannheim.de gebeten. |ps

Stadtnachrichten

Kulturdenkmal erhalten

Mannheim. Das denkmalgeschütz-
te Spielhaus des Nationaltheaters
am Goetheplatz soll mit einem Kos-
tenrahmen von 200 Millionen Euro
generalsaniert werden – das hat der
Gemeinderat in seiner letzten Sit-
zung vor der Sommerpause am 24.
Juli im Grundsatz entschieden.

Die Summe entspricht der Kostenbe-
rechnung eines interdisziplinären Pla-
nungsteams, unter der Leitung des Ar-
chitekturbüros Schmucker und Part-
ner, die im Mai vorgelegt worden war.
Hinzu kommen die Kosten für die im
Vorfeld der Sanierung benötigten Inte-
rimsmaßnahmen. Der Gemeinderat hat
die Stadtverwaltung nun auf dieser

Grundlage beauftragt, die weiteren Pla-
nungen fortzuführen und ein Finanzie-
rungskonzept zu erarbeiten.

Das Spielhaus wurde von 1954 bis
1957 nach Plänen von Gerhard Weber
am Goetheplatz neu errichtet. Es be-
steht aus dem Opernhaus mit 1200
Plätzen und dem Schauspielhaus mit
630 Plätzen. Das Gebäude und die
meisten technischen Anlagen sind seit
über 60 Jahren in Dauerbetrieb. Thea-
terbauten müssen in der Regel nach
spätestens 30 Jahren grundlegend sa-
niert werden. In der letzten Sanierungs-
phase in den 1990er Jahren erfolgten
lediglich die Beseitigung dringlicher Si-
cherheitsmängel und das Errichten des
zweiten Bühnenturms über dem

Aus dem Gemeinderat: Nationaltheater wird generalsaniert
Schauspielhaus. Seit 2009 laufen je-
weils in den Sommerschließzeiten wei-
tere Einzelmaßnahmen, wobei im Vor-
griff auf eine Generalsanierung etwa
zehn Millionen Euro in den Substanzer-
halt flossen. Aktuell besteht jedoch
darüber hinaus ein zwingender Hand-
lungsbedarf aufgrund massiver Defizite
im Brandschutz und beim Arbeits-
schutz.

Die haus- und bühnentechnischen
Anlagen des Theaterbetriebs müssen
saniert, die Angebote für die Besuche-
rinnen und Besucher wie die Kassensi-
tuation und die Gastronomie sollen ver-
bessert werden. Dabei ist immer zu be-
achten, dass das komplette Gebäude
mit den zugehörigen Außenanlagen als

Kulturdenkmal von besonderer Bedeu-
tung unter einem erhöhten Denkmals-
chutzstatus steht. Während der Bau-
phase muss das Gebäude für etwa vier
Jahre komplett geschlossen und der
Spielbetrieb in Ersatzspielstätten aus-
gelagert werden. Im Herbst dieses Jah-
res sollen Einzelheiten zu den Ersatz-
spielstätten feststehen, um den an-
spruchsvollen Zeitrahmen bis zum ei-
gentlichen Sanierungsbeginn, zum An-
fang der Spielzeit 2021/22, einhalten
zu können. Der Bund wird die Sanie-
rung mit 80 Millionen Euro an Zu-
schussmitteln fördern. Dabei handelt
es sich um die größte Einzelförderung,
die die Stadt Mannheim je vom Bund
bekommen hat. |ps

Für Offenheit bei Depression

Mannheim. Die MUT-Tour engagiert
sich für mehr Leichtigkeit bei einem
schweren Thema: Die bundesweit
siebte Anti-Stigma-Tour von Hildes-
heim bis Münster setzt sich ein für ei-
nen offenen Umgang mit Depression.
Sie macht am 3. August in diesem Jahr
erstmals Station in Mannheim. Per
Fahrrad, Tandem, Kajak oder zu Fuß
wird vom 16. Juni bis 2. September
insgesamt eine Wegstrecke von ca.
5.200 Kilometer zurückgelegt. In ver-

MUT-Tour macht am 3. August auch in Mannheim Station

schiedenen Etappen durch rund 60
Orte beteiligen sich Menschen mit
und ohne Depressionserfahrung, um
gemeinsam aktiv zu sein, Natur zu er-
leben und ihre Geschichte zu erzäh-
len.

Auch Ursula Frenz, die Mannhei-
mer Beauftragte für die Belange von
Menschen mit Behinderung, unter-
stützt die Kampagne und begleitet ei-
nen Teil der Strecke auf dem Fahrrad
bis zum Marktplatz. Dort begrüßt sie

gegen 15.30 Uhr die ankommenden
Tandem-Teams und Mitfahrenden ge-
meinsam mit dem Stadtrat Dr. Ray-
mond Fojkar. Auf dem Marktplatz in
Mannheim stehen ab 15 Uhr verschie-
dene Beratungsstellen und Angebote
der Selbsthilfe, wie zum Beispiel der
Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi)
und der Gesundheitstreffpunkt Mann-
heim zur Information bereit. Die Band
„Faltenrock“ untermalt das Ganze
musikalisch. Interessierte können

sich am 3. August ab 15 Uhr, auf dem
Marktplatz informieren. Bei Mitfahr-
Wunsch: Der SpDi organisiert die Teil-
nahme an einer Kurzstrecke. Interes-
senten können mit ihrem Fahrrad di-
rekt zum Treffpunkt um 14.30 Uhr,
süd/östlich neben dem Rathaus in
Seckenheim kommen, um von hier
aus zur Tour dazu zu stoßen. Dafür ist
eine Anmeldung bis 1. August per E-
Mail an kontakt@spdi-mannheim.de
erforderlich. |ps

„Ab und zu hat der Denkende die
Pflicht, in das Weltgeschehen einzu-
greifen.“

Zitat

Thomas Bernhard, (1931 - 1989)
österreichischer Schriftsteller

Der Trainer
bittet aufs Eis

Eishockey. Am kommenden Montag
bittet der neue Adler-Trainer Pavel
Gross seine Schützlinge erstmals aufs
Eis. Während bei den deutschen Spie-
lern schon in den letzten Wochen or-
dentlich der Schweiß geflossen ist,
sind vor wenigen Tagen auch die Im-
port-Spieler aus ihren Heimatländern
zurückgekehrt. Lesen Sie den aus-
führlichen Bericht auf Seite 13. |ps

Sport

Es läuft bei
Grün-Weiss

Tennis. Es läuft beim Tennis-Bundes-
ligisten Grün-Weiss Mannheim, denn
auch nach dem vierten Spieltag grüßt
das Team aus der Quadratestadt von
der Tabellenspitze. Nach dem Gala-
Auftritt gegen den TC Weinheim mit
einem in Weltklassemanier auftrump-
fenden Dominic Thiem geht es für die
Männer um Teamchef Gerald Marz-
enell am Freitag gegen den TV Reut-
lingen. Das „Wochenblatt“ verlost
Karten. Lesen Sie den ausführlichen
Bericht auf Seite 8. |ps

Sport

49. Jahrgang
30. Woche
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Blick ins Foyer des Nationaltheaters. FOTO: CHRISTIAN KLEINER
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Rege, Rege, Rege!
Ä Gewiddadunnakeidl,
Himmel, Bombe, Ele-
ment! Nemmt des hee-
ße, droggene Wedda
donn wahrhafdisch gaa
kä End? Wart nor, Laab-
frosch in doim Gläsl!
Määnsch, dir fong isch
noch ää Mick? Wie hab
isch misch abgeschun-
ne, alle Daach fär vier,
finf Schdick! Un der
lumbisch Baromeda
kummt ma aa zum Haus

Schwöbels Woche

„Die Belege für die
zunehmende

Klimakrise, die wir
verharmlosend

,Klimawandel’ nen-
nen, sind

erdrückend.“

enaus, wonn des Wedda sisch nädd än-
nad, schmeiß isch“n zum Fenschda naus!
Bei dem eewisch därre Bodde wärrd ma
jo noch gonz varrickt – wo isch gugg – de
Wald, die Felda: drogge, schdaawisch un
geknickt. Rege fehlt uns, nix wie Rege,
regne misst“s mol droo un druff – ä Ge-
widdadunnakeidl, nää, do heerd sisch al-
les uff!

„Die vier Temperamente bei einer Re-
genperiode“ der großen Lina Sommer
(geb. 1862 in Speyer,
gest. 1932 in Karlsruhe)
gehören zu den Klassi-
kern pfälzischer Poesie.
Gehen Sie mit „Lina
Sommer: Die vier Tem-
peramente...“ in eine In-
ternet-Suchmaschine,
und Sie finden die Ge-
dichte der Menschen-
kennerin: Choleriker (Ä
Gewiddadunnakeidl...), Sanguiniker (’s
Beschte is, ma nemmts, wies kummt...),
Melancholiker (isch glaab, isch muss ball
schdärwe...) und Phlegmatiker (Joo, vun
mir aus kann es gieße...) Vielleicht erken-
nen Sie in diesen wunderbaren Typen Be-
kannte und Verwandte? Oder sich
selbst?

Lina Sommers Regen-Choleriker habe
ich exemplarisch für eine lange Dürre
umgewidmet. Auch zu Linas Zeiten gab
es wohl mal heiße Wochen im Sommer
am schönen Rhein. Aber Dürreperioden,

wie wir sie seit Jahren
erleben, eher nicht. Die
Belege für die zuneh-
mende Klimakrise, die
wir verharmlosend „Kli-
mawandel“ nennen,
sind erdrückend. Wie
bei anderen Gefahren
auch, ist die Versu-
chung groß, die Augen
vor der Realität zu
schließen. Oder die
Überbringer der
schlechten Nachrichten

zu bestrafen und in Selbstmitleid zu ver-
fallen wie unser Choleriker, den wir uns
als wütenden Landwirt oder Gärtner vor-
stellen können: „Wart nor, Laabfrosch in
doim Gläsl...! ...un der lumbisch Barome-
da kummt ma aa zum Haus enaus...!“
Weiland galten der Laubfrosch im Glas
und der hauseigene Barometer als Wet-
terkünder.

Angesichts der Klimakrise suchen
Manche Trost darin, dass es Klimawandel

schon immer gegeben
habe. Das ist richtig,
aber etwa so informativ
wie, dass Wasser de
Buggl nunnalaaft. Natur,
Gesellschaft und die
Psyche des Menschen
können nur als dynami-
sche Systeme verstan-
den werden. Umso
wichtiger sind Fragen

wie: welche Kräfte wirken? Wie stark
sind sie? Wohin bewegen sich Natur,
Welt, Gesellschaft, Mensch? Was sollten
wir als Mannheimer, Deutsche, Europäer
und Weltbürger, als Firma, Verein, Fami-
lie und einzelner Mensch tun und was un-
terlassen, um Gefahren zu bändigen und
Wandel zum Besseren zu stärken?

Die Kolumne zum Nachhören:

www.hpschwoebel.com/kostproben/
schwoebels-woche.html

Hans-Peter Schwöbel

Zufriedenheit gewachsen

Mannheim. 553 in Mannheim an-
sässige Unternehmen nutzten vom
12. Februar bis 23. März die Mög-
lichkeit, ihre Meinung über den
Wirtschaftsstandort zu äußern. Das
Ergebnis: Alle Standortfaktoren so-
wie die Globalzufriedenheit werden
noch positiver bewertet als bei allen
bisherigen Befragungen.

Auch im Vergleich mit anderen Städten
schneidet Mannheim sehr gut ab. Das
ist nicht nur auf die derzeit gute kon-
junkturelle Lage zurückzuführen, wie
der Vergleich der Entwicklung des ifo
Geschäftsklimaindex zeigt, sondern
geht darüber hinaus. Seit 2012 lässt der
Fachbereich für Wirtschafts- und Struk-
turförderung im Abstand von zwei Jah-
ren eine Unternehmensbefragung von
der Mainzer L·Q·M Marktforschung
GmbH durchführen.

94 Prozent der Befragten sind mit
dem Unternehmensstandort Mannheim
„sehr zufrieden“ oder „eher zufrieden“.
Dabei schätzen sie vor allem die Le-
bensqualität (93 Prozent Zufriedenheit)
und die Kundennähe (92 Prozent). „Ins-
gesamt ist das Ergebnis der aktuellen
Unternehmensbefragung ein großer Er-
folg. Die positiven Bewertungen und die
konstruktiven Anregungen sind an sich
schon ein Bekenntnis der Unternehmen
zum Wirtschaftsstandort. Zudem wer-
den sämtliche Vergleichswerte, sowohl
aus den vorherigen Befragungen als
auch aus anderen Kommunen, übertrof-
fen“, bilanziert Wirtschaftsbürgermeis-
ter Michael Grötsch.

Insgesamt nehmen die Unternehmen
eine positive Entwicklung des Standorts
wahr. Waren 2016 noch 57 Prozent der
Befragten der Meinung, dass es mit dem
Unternehmensstandort „aufwärts“
oder „eher aufwärts“ geht, ist diese An-
sicht im Jahr 2018 auf 74 Prozent ange-
stiegen. Bei der Frage, wie sehr sich die
Unternehmen dem Standort Mannheim

verbunden fühlen, stimmen 95 Prozent
der Befragten „voll zu“ oder „eher zu“.
Insgesamt 93 Prozent gaben an, dass
sie zukünftig in den Standort investie-
ren würden. Ebenfalls 93 Prozent wür-
den den Standort weiterempfehlen und
89 Prozent sehen Mannheim zur Errei-
chung geschäftspolitischer Ziele bes-
tens geeignet.

Wie bereits bei den vergangenen Be-
fragungen fällt die Zufriedenheit mit
dem Angebot an Gewerbeflächen (71
Prozent „sehr zufrieden“ oder „eher zu-
frieden“) und Arbeitskräften (68 Pro-
zent) im Vergleich zu den anderen
Standortfaktoren etwas ab. Auch mit
der Höhe des Gewerbesteuerhebesat-
zes sind lediglich 32 Prozent „sehr zu-
frieden“ oder „eher zufrieden“. Der Zeit-
vergleich zeigt allerdings, dass die Zu-
friedenheit der Unternehmen in allen
drei Bereichen stetig gestiegen ist. Wur-
de das Angebot an Gewerbeflächen
2016 mit 57 Punktwerten (Skala von 0
„sehr unzufrieden“ bis 100 „sehr zufrie-
den“) bewertet, ist die Zufriedenheit auf
aktuell 70 Punktwerte angestiegen, bei

Ergebnisse der Unternehmensbefragung liegen vor

den Arbeitskräften von 58 (2016) auf 70
(2018) und beim Gewerbesteuerhebe-
satz von 27 (2016) auf 44 (2018).

Die Befragung ergab auch, dass 35
Prozent der Teilnehmenden unbesetzte
Stellen haben, wobei vor allem Fach-
kräfte mit Berufsabschluss gesucht
werden, gefolgt von Fachkräften mit ei-
nem Hochschulabschluss, während et-
wa bei einem Viertel freie Ausbildungs-
plätze zur Verfügung stehen. Zur Frage,
worin die Unternehmen die größten
Herausforderungen in den nächsten
fünf Jahren sehen, nannte etwa die Hälf-
te, wie auch in den Jahren zuvor, die
wirtschaftliche Entwicklung (2018: 52
Prozent, 2016: 57 Prozent). Die Digitali-
sierung sehen aktuell 23 Prozent als
größte Herausforderung.

Beim Thema Fachkräfte weist Bür-
germeister Grötsch auf die enge Zusam-
menarbeit zwischen Wirtschaftsförde-
rung und Unternehmen hin, um den
Nachwuchs- und Fachkräftebedarf zu
sichern: „Damit Mannheim ein starker
Wirtschaftsstandort bleibt und Unter-
nehmen sich auch zukünftig im Wettbe-

werb behaupten können, werden gut
ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gebraucht. Unterstützung leis-
tet der Fachbereich beispielsweise mit
Einrichtungen wie dem Welcome Center
Rhein-Neckar oder Projekten, die durch
den Europäischen Sozialfonds geför-
dert werden und die Beschäftigungsfä-
higkeit von armutsgefährdeten Men-
schen verbessern oder die Chancen auf
einen Ausbildungsplatz für junge Men-
schen erhöhen sollen.“

Die Wahrnehmung der Stadtverwal-
tung hat sich in den letzten Jahren kon-
tinuierlich verbessert. So sind 71 Pro-
zent der Befragten „sehr zufrieden“
oder „eher zufrieden“ mit den Leistun-
gen der Stadt Mannheim. Mit der Arbeit
der Wirtschaftsförderung zeigen sich
die Unternehmen ebenfalls zufrieden
(80 Prozent) und schätzen auch hier die
Kompetenz ihrer Ansprechpartnerinnen
und -partner (87 Prozent). „Die gute
Stimmung bei den Unternehmen und
die konjunkturelle Lage werden wir nut-
zen, um das Verhältnis von Stadt zu
Wirtschaft weiterhin zu festigen und
den Standort zukunftsfähig auszubau-
en. Auf diese Weise schaffen wir ein
Fundament, das sich bei künftigen Her-
ausforderungen sicherlich bewähren
wird“, kommentiert Christiane Ram,
Leiterin der Wirtschafts- und Struktur-
förderung.

Teilnehmen konnten alle in Mann-
heim ansässigen Unternehmen mittels
eines Online-Fragebogens. Zudem wur-
den rund 1.500 zufällig ausgewählte Fir-
men direkt angeschrieben und darum
gebeten, den Fragebogen auszufüllen
oder ein telefonisches Interview zu ge-
ben. |ps

Weitere Informationen:

Die Ergebnisse im Detail finden sich unter:
www.mannheim.de/de/wirtschaft-entwi-
ckeln/publikationen-downloads.

Urlaubsgefühle mit Musik und Blick auf den Neckar

Egal wie das Wetter wird, im August sind
Urlaubsgefühle in Mannheim garantiert.
Das verspricht ein Blick in das Programm
der Alten Feuerwache, die ab dem 2. Au-
gust ihren Vorplatz wieder in eine Open-
Air-Bühne mit Biergarten-Flair verwan-
delt. Und das bei freiem Eintritt. Drei Wo-
chen lang spielen immer von Donnerstag
bis Montag Bands und Solokünstler, die
aus der Region kommen oder auch von
weit her, aus London oder Berlin. Diese
Melange hat sich in den vergangenen
Jahren bewährt und wird auch im sechs-
ten Jahr beibehalten. Vor dem kühlenden
Gemäuer der Feuerwache wird ein gro-
ßer Biergarten mit gemütlichen Sitzgele-
genheiten aufgebaut, Platz gemacht zum
Verzehr kulinarischer Köstlichkeiten und

Die „Sommerbühne“ der Alten Feuerwache startet am 2. August – Open Air mit 15 Konzerten bei freiem Eintritt.

zum Entspannen. Die Cafébar zieht wäh-
rend dieser Zeit um und belebt zusam-
men mit einem Urban-Art-Museum die
Halle der Feuerwache.

Draußen gibt es für alle Daheimgeblie-
benen bei Livemusik, dem Blick auf den
Neckar und die Mannheim-Kulisse Ur-
laubsgefühle satt. Also, warum in die Fer-
ne reisen? Zur Eröffnung am 2. August
kommt ein Berliner Duo, dessen Name
von den Organisatoren im Vorfeld aller-
dings noch nicht verraten wird. Von Elek-
tro-Pop über Jazz bis hin zu „Swabian-
Samba“ geht es dann drei Wochen lang
weiter.

Einige Beispiele: Das Trio FAID kommt
am 10. August aus Berlin in die Quadrat-
estadt und bewegt sich musikalisch zwi-

schen Indie, Synth-Pop und Dark Pop. Ei-
nen Tag später sorgen vier weit gereist
Jungs, die auf vielen Straßen Europas ge-
spielt haben, für eine Mischung aus kali-
fornischer Strandmusik, britischer Beat-
musik und New Yorker Rock und Pop.
„Rigas“ heißen sie, im echten Leben Sam
Baisch, Chris Ronge, Sascha Scherer und
Ferdinand Hübner. Aus London kommt
der Rapper und Songwriter Hak Baker
nach Mannheim. Er ist solo unterwegs
und serviert auf der Sommerbühne am
16. August gefühlvolle Texte. Die vierköp-
fige Band Lion Sphere tritt am 17. Au-
gust auf und will das Publikum mit einer
einzigartigen Fusion aus sphärisch bis
soulig-warmen Gitarren, Synthesizer-
klängen, elektronischen Bässen und ei-

ner einmaligen Stimme entspannen.
Xul Zolar heißt die Band, die am 18.

August auftritt. Sie hat ihren Namen von
dem argentinischen Maler des 20. Jahr-
hunderts entlehnt, der eigentlich Oscar
Agustin Alexander Schulz Solari hieß.
Die Bilder des Impressionisten vermit-
teln ein Gefühl der Nostalgie – Quelle der
Inspiration für die Kölner Musiker. Ein
Blick in das Programm bringt noch viele
Überraschungen mehr. Montags zum
Beispiel wird gejazzt – mit Juliana Blu-
menschein und ihrem Quintett be-
schließt auch eine Musikerin aus diesem
Genre die diesjährige Sommerbühne am
20. August.

Neben der Musik gibt es eine große
Foto- und Videoausstellung zu

Stadt.Wand.Kunst dem Streetartprojekt
von Alter Feuerwache, GBG Mannheim
und Montana Cans in Zusammenarbeit
mit dem Mannheimer Kulturamt. 19 rie-
sige Wandgemälde, sogenannte Murals,
sind im Rahmen des Projekts in Mann-
heim bereits entstanden, 15 davon kön-
nen noch besichtigt werden. In der Ur-
ban-Art-Gallery im Hallencafé sind sie in
klein zu sehen, Videos zeigen die Entste-
hung der Murals.

Sollte der August regnerisch sein, kein
Problem. Dann werden alle Konzerte in
die Halle der Feuerwache verlegt. |ps

Weitere Informationen:

www.altefeuerwache.com/programm

Ute Kerber, Geschäftsführerin der L·Q·M Marktforschung GmbH und
Leiterin der Studie, Michael Grötsch und Christiane Ram (von links)
präsentierten die Ergebnisse der Befragung. FOTO: STADT MANNHEIM

: Drei Wochen lang lädt die Alte
Feuerwache bei der „Sommer-
bühne“ zum Genießen und Ent-
spannen ein. FOTO: ALTE FEUERWACHE

• professionelle Figuranalyse

• kein Kalorienzählen

• kein Hungern

• keine Ersatznahrung

• mit Lebensmitteln aus
dem Supermarkt

• schnelle sichtbare Erfolge

• individuelle Beratung und Betreuung

Schlank werden – schlank bleiben

„Seit meiner easylife-Therapie haben sich meine Blutdruckwerte sichtbar
gesenkt und mein Gewicht hat sich, mit kleinen Schwankungen nach oben,
die ich sehr schnell wieder ausgleiche, sehr gut stabilisiert!“

Ursula Oetzel, 65812 Bad Soden – erfolgreiche easylife-Teilnehmerin

vorheer

Vereinbaren Sie jetzt
Ihr kostenloses
Beratungsgespräch

easylife Mannheim
0621-18 19 17 03
easylife Frankenthal
06233-880 18 03
easylife Viernheim
06204-70 46 700

www.easylife.deNicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung
der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.
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Vierten Geburtstag
spektakulär gefeiert

Mit einem Skate-Festival besonderer
Art feierte SAM – Skater aus Mann-
heim, am Samstag, 14. Juli, den vierten
Geburtstag der Skateanlage Mann-
heim-Nord auf der Schönau, Lilient-
halstraße 197. Den Gästen wurde mit
den Kooperationspartnern eine Aus-
wahl verschiedener Skateboardcon-
tests angeboten. Mehr als 60 junge
Menschen beteiligten sich an den Con-
tests und nochmal so viele schauten zu.

Unter strahlend blauem Himmel
startete der Tag mit dem „Kids-Work-
shop“. Hier konnte die kommende Ge-
neration Skateboarderinnen und -boar-
der die ersten Erfahrungen auf dem
Brett sammeln. Zwei Coaches haben
den Kindern ab fünf Jahren Tipps gege-
ben. Unter den jungen Erwachsenen
forderten neue, waghalsige und lustige
Contests sowohl Neulinge als auch er-
fahrene Skater.

Beim „Highest Sticker Contest“ in
der Bowl, dem Aushängeschild des
Schönauer Skateparks, schaffte es Oli-
ver Danter, seinen Sticker an die
höchste Stelle der Wall zu positionie-
ren. Beim „Best Trick“ überzeugte Leo
Schumacher mit einem 360 Flip Lip-
slide am Rail die Menge und sicherte
sich so den ersten Platz. Den zweiten
Platz teilten sich Luca Breu und David
Köbler. Der Special Award „Ugliest

Skate-Festival im Skatepark Schönau
Trick“ ging verdient an Roman Ricken,
der mit einem harten, aber unsauberen
Trick gleichzeitig für Staunen und Ge-
lächter sorgte.

Beim Skateboard Limbo reichten
dem jungen Jeremy gerade einmal 30
Zentimeter, um mit seinem Brett unter
der Stange durchzufahren. Anthony
Sörnsen hingegen zeigte sich beim
„Highest Ollie Contest“ als Sprungwun-
der und knackte die Höhe von 80 Zenti-
meter. Ganz entspannt und relaxt
schaffte zum Abschluss das Brüder-
Team Justin und Chris Bläß den Sieg
beim Skateboard Bowling. Dank der
großzügigen Sponsoren erhielten die
Sieger für ihre Leistungen sehr wertvol-
le Geschenke. Aber auch die anderen
Teilnehmenden gingen nicht leer aus.

Der Skatepark Schönau ist durch
das Engagement von Kindern und Ju-
gendlichen entstanden. Als Initiative
„Skater aus Mannheim“ (SAM) setzten
sie sich für den Bau eines Skateparks
im Norden Mannheims ein. SAM
schaffte es, dass der Gemeinderat den
Bau der Anlage beschlossen hat. Mit ei-
ner großen Spendensumme trug SAM
zur Finanzierung der Anlage bei. Kinder
und Jugendliche waren bei der Auswahl
des Skateparkplaners beteiligt und
wirkten maßgeblich an der Planung des
Skateparks mit. |ps

Mehr Aufenthaltsqualität

Der neue Glückstein-Park ist fertig.
Umweltbürgermeisterin Felicitas Ku-
bala und Baubürgermeister Lothar
Quast eröffneten ihn am Freitag letz-
ter Woche gemeinsam mit Mitglie-
dern des Gemeinderats und Bezirks-
beirats. 2,3 Millionen Euro hat die
Stadt in die Umgestaltung des Glück-
stein-Parks investiert, davon kamen
1,3 Millionen aus städtebaulichen
Fördermitteln.

„Die Grünfläche wurde von 12.500
auf 20.000 Quadratmeter vergrößert
und zu einem attraktiven Park umge-
staltet“, erklärte Bürgermeisterin Ku-
bala in ihrer Ansprache. „Der Park
bietet nun eine höhere Aufenthalts-
qualität, mehr unversiegelte Fläche
und ist grüner. Das sorgt im Sommer
für Abkühlung, denn Wasser kann
hier versickern und verdunsten. Die
ökologisch wertvollen Staudenpflan-
zen, die hier angelegt wurden, sind
ein Pluspunkt für die Artenvielfalt.“

Park fügt sich
in den Lindenhof ein

Der Park schafft eine grüne Verbin-
dung zwischen dem bestehenden
Stadtteil Lindenhof und dem neuen
Hanns-Glückstein-Quartier. Es wur-
den neue Wege durch den Park ge-
legt, die ganzjährig nutzbar sind und
die auch mit dem Rollstuhl problem-
los befahren werden können. Die We-
ge führen die Linien der Straßen fort,
die auf den Park zuführen.

Bürgermeister Quast lobte die ge-
lungene Integration des Parks in das
neue Glückstein-Quartier: „Mit der
Fertigstellung des Glückstein-Parks
haben wir einen weiteren Meilenstein
in der Entwicklung des Quartiers er-
zielt. Mit dem Park sowie den ersten
neuen Gebäuden wird greifbar und
ablesbar, dass die planerischen und
städtebaulichen Vorstellungen Reali-
tät werden. Das Quartier hat mit dem

Park eine grüne Mitte erhalten, die
als Scharnier zwischen Lindenhof
und Glückstein-Quartier wirkt.“

Neue Bäume für den Park
35 Bäume wurden neu gepflanzt, zu-
sätzlich zu den 61 Bäumen, die be-
reits vorher auf der Grünfläche stan-
den. Für sechs der neuen Bäume hat
die Stadt Spenden erhalten. Im Rah-
men der Eröffnungsfeier überreich-
ten Bürgermeisterin Kubala und Bür-
germeister Quast den Spenderinnen
und Spendern ihre Urkunden und be-
dankten sich: „Sie zeigen mit Ihrer
Baumspende, dass sie mit Mannheim
verbunden sind, denn Bäume sind
unverzichtbar für unsere Stadt.“

Barrierefreies Spielen
Das Landschaftsarchitekturbüro
Greenbox hatte 2014 den Wettbe-
werb um die Neugestaltung des
Glückstein-Parks gewonnen. Markus
Pieper, Inhaber von Greenbox, führte
die Gäste durch den Park und erklär-
te dessen Besonderheiten aus der
Sicht eines Planers. Der neu gebaute

Neuer Glückstein-Park ist fertig

Spielplatz ist barrierefrei zugänglich
und hat ein Karussell, das auch von
Kindern im Rollstuhl genutzt werden
kann.

„Lachender Poet“:
Der Mundart-Dichter

Hanns Glückstein
Über den Glückstein-Park hinaus er-
innert im Stadtteil Lindenhof auch
das südlich des Bahnhofs neu entste-
hende Quartier an den Mundartdich-
ter Hanns Glückstein. Glückstein
steht für Mannheim wie kaum ein an-
derer Schriftsteller. Er wurde am 10.
Mai 1888 am Rande der Westpfalz
geboren und zog 1895 mit seiner Fa-
milie nach Mannheim. Unter Titeln
wie „Mannemer Schbrich und Kin-
nerbosse“, „Ernscht unn Schbaß aus
unsrer Gaß“ oder „Gezwitscher unn
Geknotter“ veröffentlichte Glück-
stein stimmungsvolle, heiter-melan-
cholische Heimatdichtungen. |ps

Weitere Informationen:

www.glueckstein-quartier.de.

Beste Vorleser in der Stadt gekürt

Seit 1988 – also bereits zum 30. Mal –
werden in Mannheim die besten Vorle-
serinnen und Vorleser gesucht. Der
Stadtentscheid des Mannheimer Vor-
lesewettbewerbs fand sie nun. Stellten
die jeweils siegreichen Schülerinnen
und Schüler der teilnehmenden Grund-
schulen beim Stadtteilentscheid in den
Zweigstellen der Stadtbibliothek
Mannheim ihr Können unter Beweis,
waren die Stadtteilsieger zum Stadt-
entscheid nach Seckenheim eingela-
den.

Abwechslungsreich war der Wettbe-
werb auch für die Zuhörer: Die zweiten
Klassen lasen witzige Texte aus der Er-
finderwerkstatt dreier Kinder, die pas-
send zum heißen Sommerwetter einen
Limonaden-Sprudler entwickeln wol-
len. Die Teilnehmenden der dritten
Klassen machten sich mit den tieri-
schen Detektiven Nickel und Horn auf

30. Stadtentscheid des Mannheimer Vorlesewettbewerbs

die Suche nach einem entführten hin-
terafrikanischen Pupstier. Und die Sie-
ger der 4. Klassen mussten sogar bei
einer Leseolympiade zeigen, dass sie
nicht nur gut vorlesen, sondern auch
verschiedene Rätsel und Textverständ-
nisaufgaben lösen können. Dabei ging
es um einen Jungen, der sich sehn-
süchtig einen Hund wünscht und statt-
dessen ein Mammut im Wald findet.
Die Jury hatte es nicht immer leicht, die
Preise unter den vielen guten Vorlese-
rinnen und Vorlesern zu vergeben.

Dank der Unterstützung durch die
VR Bank Rhein-Neckar bekamen nicht
nur alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eine Urkunde, die drei Erstplatzier-
ten verdienten sich darüber noch einen
Büchergutschein und alle Kinder, die
sich den vierten Platz teilen, einen
Schmöker für die Sommerferien. Alle
Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter

viele daumendrückende (Groß-)Eltern
und Freunde, hatten viel Spaß an den
vorgetragenen Geschichten.

Wer neugierig geworden ist, wie die
Abenteuer ausgehen, findet die ent-
sprechende Sommerlektüre in der
Stadtbibliothek Mannheim.

Die Preisträgerinnen und Preisträ-
ger sind aus der 2. Klasse sind: 1.
Platz: Max Koep, Diesterwegschule, 2.
Platz: Marisol Beteta-Vasquez, Pfingst-
bergschule, 3. Platz: Hanna Abdi, Wald-
hofschule. 3. Klasse: 1. Platz:
Isabella Nürnberg, Pfingstbergschule,
2. Platz: Noyan Dahlhaus, Oststadt-
schule, 3. Platz: Cedric Schaal, Se-
ckenheimschule. 4. Klasse – Lese-
olympiade: 1. Platz: Laura Kuß, Se-
ckenheimschule, 2. Platz: Lena Hendri-
kus, Friedrichsfeldschule, 3. Platz:
Noémi Hartmann, Brüder-Grimm-
Schule. |ps

Messungen der
Geschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt vom 30.
Juli bis 3. August in folgenden Stra-
ßen mobile Geschwindigkeitskon-
trollen durch:

Alphornstraße - Am Steingarten -
Angelstraße - Bellenstraße - Damm-
straße - Bürgermeister-Fuchs-Straße
- Ernst-Barlach-Allee - Feldbergstra-
ße - Gustav-Seitz-Straße - Hainbu-
chenweg - Hans-Sachs-Ring - Herzo-
genriedstraße - Industriestraße -
Jungbuschbrücke - Karlsternstraße -
Kasseler Straße - Kirchwaldstraße -
Kolmarer Straße - Langstraße - Mit-
telstraße - Neckarauer Waldweg -
Neueichwaldstraße - Pestalozzistra-
ße - Rheingoldstraße - Schulstraße
(verkehrsberuhigter Bereich) - Se-
ckenheimer Landstraße - Untermüh-
laustraße - Waldhofstraße - Waldstra-
ße - Wingertstraße - Wörthstraße

Kurzfristige Änderungen oder zu-
sätzliche Messstellen sind aus aktu-
ellem Anlass möglich. |ps

Kinogenuss auf
der Radrennbahn

Der dritte Termin der Fahrradkino-
Reihe VRN Mobile Cinema findet am
Freitag, 27. Juli, auf der Radrennbahn
des RRC Endspurt 1924 Mannheim
e.V. statt. Passend zur Location wird
der Film „Tour du Faso“ (DE, FR 2017;
Regie: Wilm Huygen; FSK: 0) gezeigt.
Der Dokumentarfilm nimmt die Zu-
schauerinnen und Zuschauer mit auf
eine Zeitreise zurück in vorkommer-
zialisierte Radsport-Jahrzehnte. Wir
lernen den Radsport, Afrika und den
Kampfgeist sympathischer Under-
dogs in ihrem ursprünglichen Cha-
rakter kennen. Treffpunkt für alle Ki-
nofans ist um 20 Uhr auf dem Alten
Messplatz. Ein Kino-Ticket kann nur
am Treffpunkt für 2 Euro erworben
werden. Der gesamte Erlös der Kino-
reihe wird an den Verein Neckarstadt
Kids e.V. gespendet. Maximal 150
Personen können mit dabei sein. Ge-
gen 20.30 Uhr radeln die Kinobesu-
cherinnen und -besucher dann ge-
meinsam durch die Stadt zum Rudi &
Willi Altig Radstadion. Filmende ist
gegen 23 Uhr. Der Kinogenuss auf
der Radrennbahn ist nicht bestuhlt.
Die Besucherinnen und Besucher
können sich vor Ort Papphocker mie-
ten oder Decken sowie Klappstühle
selbst mitbringen. Für Getränke ist
gesorgt. |ps

Vortrag im
Marchivum

„Vom räumlichen Experimentieren
zur Stadtentwicklung“ ist Titel eines
Vortrags am Mittwoch, 1. August, 18
Uhr, im Friedrich-Walter-Saal des
Marchivums. Das Architekturbüro
Yalla Yalla! denkt mit temporären
Projekten und urbanen Prototypen
öffentliche Räume neu. Im Vortrag
werden verschiedene Projekte aus
Mannheim und der Neckarstadt vor-
gestellt. Der Eintritt ist frei. |ps
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Neue Schirme im
Carl-Benz-Bad

Zum Start der Sommerferien
wurden im Carl-Benz-Bad neue
Sonnenschirme aufgebaut, die
nicht nur rund um das Kinderbe-
cken, sondern auch im Plansch-
becken für schattige Bereiche
sorgen.

Für die neue, erweiterte Schat-
tenlösung im Planschbeckenbe-
reich wurden fünf neue Schirme
angeschafft und im Becken fest
installiert. Jetzt können die Kinder
im maximal 40 Zentimeter tiefen
Wasser im Schatten planschen.

Fest im Becken installiert
Die neuen Schattenspender

sind knallrot und werfen einen
Schatten über Teilbereiche des
Kinderbeckens. So sind die Kin-
der vor einem unliebsamen Son-
nenbrand geschützt. Noch bis
zum Ende der Sommerferien hat
das Bad montags von 13 bis 20
Uhr, dienstags bis sonntags so-
wie an Feiertagen von 9 bis 20
Uhr geöffnet. Mittwochs und frei-
tags öffnet das Bad für das be-
liebte „Frühschwimmen“ schon
um 7 Uhr. |ps
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Skateboardcontests boten spektakuläre Aktionen. FOTO: STADT MANNHEIM

Bürgermeisterin Felicitas Kubala (3. von rechts) ehrte die Baumpatin-
nen und paten. FOTO: STADT MANNHEIM

Ausgezeichnet: die Teilnehmenden aus den 4. Klassen. FOTO: STADT MANNHEIM

Die neuen Schattenspender sind knallrot und werfen einen Schatten
über Teilbereiche des Kinderbeckens. FOTO: STADT MANNHEIM
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STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

CDU-Fraktion beantragt
Hochschulforum

Die CDU- Gemeinderatsfraktion hat
die Errichtung eines Hochschulfo-
rums für Mannheim beantragt. Der
Hochschulpolitische Sprecher Prof.
Dr. Egon Jüttner erklärt. „Als bedeu-
tender Hochschul- und Wissen-
schaftsstandort mit einer Vielfalt wis-
senschaftlicher Angebote soll Mann-
heim im Rahmen eines von der Stadt-
verwaltung geleiteten Forums die
Kommunikation zwischen den Hoch-
schulen intensivieren und gleichzeitig
Anliegen der Mannheimer Hochschu-
len an die Stadt Mannheim eruieren
und auch nach Möglichkeit umsetzen.
Der Informationsaustausch im Rah-
men des Forums mit daraus resultie-
renden Ergebnissen soll nicht nur die
Kooperation zwischen den Hochschu-
len, sondern auch deren Kooperation
mit der Stadt verbessern.“

Wissenschaftsstandort Mannheim stärken

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadt-
rätinnen bzw. Einzelstadträte übernehmen die
inhaltliche Verantwortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mann-

heim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

Der Jahresabschluss der BUGA Mannheim 2023 gGmbH mit Anhang und Lagebericht wurde am
13.07.2018 durch den Aufsichtsrat geprüft und am 13.07.2018 durch die Gesellschafterversamm-
lung festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 793.598,70 wird aus der Kapitalrücklage der
Gesellschaft entnommen.
Der Abschlussprüfer der HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Stuttgart, Wirt-
schaftsprüfer Dipl.-Kfm. Jürgen Beck, Mannheim, hat am 30.05.2018 den uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht kann vom 13. bis 16. August 2018 und vom 20.
bis 23. August 2018 zu den Geschäftszeiten von 10:00 bis 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, E 3, 2, 68159 Mannheim eingesehen werden.

Mannheim im Juli 2018

Städtisches Leihamt Mannheim

Rechtsfähige Anstalt
des öffentlichen Rechts

seit 1809

Jahresabschluss für das Jahr 2017

Der Verwaltungsrat stellte in der Sitzung vom 18.07.2018 den vom Rechnungsprüfungsamt der
Stadt Mannheim geprüften Jahresabschluss 2017 des Städtischen Leihamtes Mannheim fest
und erteilte der Anstaltsleitung Entlastung.
Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss von

150.798,19 Euro

ab. Der Gewinn wurde satzungsgemäß verwendet.

Der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht liegen in der Zeit vom 27.07.2018 bis 06.08.2018 in
den Diensträumen des Städtischen Leihamtes Mannheim in D 4, 9-10 während den Öffnungszeiten
zur Einsichtnahme offen.

Anstaltsleitung

Rackwitz
Geschäftsführer

Stadt Mannheim
Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichenVorgaben der Artikel
12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung bei derVerwaltung der Grund- und Gewerbe-

steuer
Stand 18.06.2018

Vorwort
Die Stadt Mannheim erhebt für den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz (bebaute und unbebaute
Grundstücke, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) Grundsteuer von den Eigentümerinnen und
Ei-gentümern sowie den Erbbauberechtigten.Von Unternehmer/innen/Unternehmen mit Gewerbe-
betrie-ben, die eine Betriebsstätte in Mannheim haben, erhebt sie die Gewerbesteuer. Hierbei müs-
sen perso-nenbezogene Daten verarbeitet werden.
Im Besteuerungsverfahren sind Daten personenbezogen, wenn sie einer natürlichen Person, einer
Körperschaft (z.B. Verein, Kapitalgesellschaft), einer Personenvereinigung oder einer Vermögens-
masse zugeordnet werden können. Keine personenbezogenen Daten sind veränderte Daten, die
nicht mehr einer Person zugeordnet werden können oder Daten die durch Schutzmaßnahmen
Rückschlüsse auf die Betroffenen ausschließen.Wenn die Stadt Mannheim personenbezogene Da-
ten verarbeitet, bedeutet das, dass sie diese Daten z.B. erhebt, speichert, verwendet, weiterverar-
beitet, übermittelt, zum Abruf bereitstellt oder löscht.
Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben bzw. wei-
terverarbeiten, bei wem wir sie erheben und was wir mit diesen Daten machen. Außerdem informie-
ren wir Sie über Ihre Rechte in Datenschutzfragen und an wen Sie sich diesbezüglich wenden kön-
nen.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

1. Wer sind Ihre Ansprechpartner?
Fragen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie an die Stadt Mannheim, vertreten
durch den Oberbürgermeister, richten. Sie können diese Fragen auch unmittelbar an das innerhalb
der Stadtverwaltung für die Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer zuständige
Steueramt richten.
Die Kontaktdaten der Stadt lauten:
• Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Rathaus, E 5, 68159 Mannheim
• Steueramt der Stadt Mannheim, E4,10 68159 Mannheim
• Darüber hinaus können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Stadt Mannheim,
E4,10 68159 Mannheim, wenden.

2. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Um unsere Aufgabe zu erfüllen, die Grund- und Gewerbesteuer nach den Vorschriften der Abga-
benordnung und der Steuergesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben, benötigen wir
personenbezogene Daten (§ 85 der Abgabenordnung).
Ihre personenbezogenen Daten werden in dem steuerlichenVerfahren verarbeitet bzw. weiterverar-
beitet, für das sie erhoben bzw. zur Weiterverarbeitung übermittelt wurden (§§ 29b und 29c der Ab-
ga-benordnung). In den gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Fällen dürfen wir die zur Durchfüh-
rung eines steuerlichen Verfahrens erhobenen oder an uns übermittelten personenbezogenen Da-
ten auch für andere steuerliche oder nichtsteuerliche Zwecke verarbeiten (Weiterverarbeitung
nach § 29c Absatz 1 der Abgabenordnung).

Beispiel zurVerarbeitung:
Sie informieren uns über Ihre neue Anschrift oder eine neue Bankverbindung. Diese Daten werden
bei der Grundsteuer- und Gewerbesteuerveranlagung verarbeitet.

Beispiel zurWeiterverarbeitung:
Bei der Grund- und Gewerbesteuer werden vom zuständigen Finanzamt die Steuermessbeträge
und in den Fällen der Zerlegung der Gewerbesteuermessbeträge, die Zerlegungsanteile durch
Messbescheide bzw. Zerlegungsbescheide festgesetzt. Hierzu werden Daten vom zuständigen Fi-
nanzamt in einem selbstständigenVerfahren verarbeitet. Der Inhalt der Grund- und Gewerbesteuer-
messbescheide und der Zerlegungsbescheide und weitere erforderliche Daten wird/werden uns
vom zuständigen Finanzamt mitgeteilt. Wir verarbeiten die mitgeteilten Daten weiter, indem wir bei
der Grund- und Gewerbesteuer Steuerbescheide erlassen.

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Wir verarbeiten insbesondere folgende personenbezogene Daten:
• Persönliche Identifikations- und Kontaktangaben, z.B.

- Vor- und Nachname,
- Firma oder andere Unternehmens- oder Gesellschaftsbezeichnung, Handelsregisternummer,
- Vor- und Nachname des/der (gesetzlichen) Vertreter(s), des/der Bevollmächtigte(n), des/der
Geschäftsführer(s), des/der Gesellschafter,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Geburtsdatum und -ort,
- Steuernummer, Buchungs- oder Kassenzeichen.

Für die Festsetzung und Erhebung der Steuern erforderliche Informationen, z.B.
- Gewerbesteuermessbetrag,
- Einheitswert und Grundsteuermessbetrag,
- Zerlegungsanteil am Gewerbesteuermessbetrag,
- Bankverbindung,
- Angaben über geleistete oder erstattete Steuern und Vorauszahlungen,
- Angaben über gestellte Anträge sowie Rechtsbehelfe.

Bei der Grund- und Gewerbesteuer erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie über
die zuständigen Finanzämter und verarbeiten diese weiter.
Darüber hinaus erheben wir Ihre personenbezogenen Daten auch bei Ihnen selbst, z. B. durch Ihre
SEPA-Lastschriftmandate, Mitteilungen und Anträge.
Schließlich erheben wir Ihre personenbezogenen Daten bei sonstigen Dritten, soweit diese gesetz-
lich zur Mitteilung an uns verpflichtet sind.

Beispiele:
− Unser Gewerbeamt übermittelt uns Daten über Gewerbemeldungen,
− unser Einwohnermeldeamt übermittelt uns Meldedaten.
Außerdem erhalten wir steuerrelevante Informationen von Steuerämtern anderer Kommunen.
Können wir einen steuerrelevanten Sachverhalt nicht mit Ihrer Hilfe aufklären, dürfen wir Sie betref-
fende personenbezogene Daten auch durch Nachfragen bei Dritten erheben (z. B. Auskunftsersu-
chen an die Nachlassgerichte bei der Ermittlung von Erben). ImVollstreckungsverfahren können wir
Daten bei Drittschuldnern (z. B. Kreditinstitut oder Arbeitgeber) erheben.
Zudem können wir öffentlich zugängliche Informationen (z. B. aus Zeitungen, öffentlichen Regis-
tern oder öffentlichen Bekanntmachungen) verarbeiten.

4. Wie verarbeiten wir diese Daten?
Im weitgehend automationsgestützten Besteuerungsverfahren werden Ihre personenbezoge-
nen Daten gespeichert und dann in zumeist maschinellenVerfahren der Festsetzung und Erhebung
der Steuer zugrunde gelegt. Wir bedienen uns dabei der Dienstleistungen eines Rechenzentrums,
das die Daten in unserem Auftrag verarbeitet. Sowohl wir als auch das Rechenzentrum setzen dabei
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen
Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßigeVernichtung,Verlust oderVeränderung sowie ge-
gen unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen.

5. Unter welchenVoraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben?
Alle personenbezogenen Daten, die uns in einem steuerlichen Verfahren bekannt geworden sind,
dürfen wir dann an andere Personen oder Stellen (z. B. an Finanzämter, Verwaltungsgerichte,
Rechtsaufsichtsbehörden oder andere Behörden) weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben
oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist.

Beispiel:
− Mitteilung der Namen und Anschriften von Grundstückseigentümern, die bei derVerwaltung der

Grundsteuer bekannt geworden sind, an andere Behörden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

6. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das Besteuerungsverfahren
erforderlich sind. Maßstab hierfür sind grundsätzlich die steuerlichen Verjährungsfristen (§§ 169
bis 171 der Abgabenordnung sowie §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung).
Wir dürfen Sie betreffende personenbezogene Daten auch speichern, um diese für künftige steuer-
liche Verfahren zu verarbeiten (§ 88a der Abgabenordnung).

7. Welche Rechte (Auskunftsrecht,Widerspruchsrecht usw.) haben Sie?
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten ergeben
sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung.

• Recht auf Auskunft
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. In Ih-
rem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen der er-for-
derlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem Antrag möglichst Angaben zum konkretenVer-
waltungsverfahren (z. B. Grund- oder Gewerbesteuer, das betroffeneVeranlagungsjahr und ein Hin-
weis, ob es um die Festsetzung der Steuer oder um Zahlungsangelegenheiten geht, gemacht wer-
den).

• Recht auf Berichtigung
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung
verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen.

• Recht auf Löschung
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung
hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Auf-
gaben noch benötigt werden (vgl. oben 6.).

• Recht auf Einschränkung derVerarbeitung
Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu ver-lan-
gen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit an der Verarbeitung ein
wichtiges öffentliches Interesse (z. B. gesetzmäßige und gleichmäßige Besteuerung) besteht.

• Recht aufWiderspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht nach-
kommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder eine
Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet (z. B. Durchführung des Besteuerungsverfah-
rens).

• Recht auf Beschwerde

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang nach-ge-
kommen sind, können Sie beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit (BfDI) Beschwerde einlegen, soweit das Besteuerungsverfahren auf der Grundlage der Abga-
benordnung erfolgt, im Übrigen (insbesondere bei der Vollstreckung) beim Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI).
Die Kontaktdaten der Datenschutzaufsichtsbehörden finden Sie unter www.bfdi.bund.de bzw. unter
www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.
.
Allgemeine Hinweise zu diesen Rechten
In einigen Fällen können oder dürfen wir Ihrem Anliegen nicht entsprechen (§§ 32c bis 32f der Abga-
benordnung). Sofern dies gesetzlich zulässig ist, teilen wir Ihnen in diesem Fall immer den Grund für
die Verweigerung mit.
Wir werden Ihnen aber grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Anliegens antwor-
ten. Sollten wir länger als einen Monat für eine abschließende Klärung brauchen, erhalten Sie eine
Zwi-schennachricht.

8. Wo bekommen Sie weitergehende Informationen?
Weitergehende Informationen können Sie
• dem BMF-Schreiben zum Datenschutz im Steuerverwaltungsverfahren vom 12. Januar 2018

(siehe Bundessteuerblatt 2018Teil I S. 183, und auf den Internetseiten des Bundesministeriums
der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik Themen - Steuern -
Steuerverwaltung & Steuerrecht - Abgabenordnung - BMF-Schreiben / Allgemeines) sowie

• der Broschüre „Steuern von A bis Z“ (siehe http://www.bundesfinanzministerium.de unter der
Rubrik Themen - Service - Publikationen - Broschüren)

• dem Serviceportal Baden-Württemberg (siehe https://www.service-bw.de unter dem Stichwort
Datenschutz)

• den Internetseiten der vorstehend aufgeführten Datenschutzaufsichtsbehörden
entnehmen. DieVorschriften der Abgabenordnung finden Sie u. A. unter www.gesetze-im-inter-
net.de/ao_1977/

Vorschlagsliste für dieWahl der Schöffen
für die Geschäftsjahre 2019 - 2023

Die Amtszeit der für die Geschäftsjahre 2014- 2018 gewählten Schöffen endet am 31.12.2018. Auf-
grund der §§ 36 ff des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) sind die Schöf-fen für die Geschäftsjah-
re 2019 - 2023 neu zu wählen.

Die vom Gemeinderat aufgestellteVorschlagsliste für die Erwachsenenschöffen liegt in der Zeit vom
27.07.2018 bis einschließlich 02.08.2018 während der üblichen Dienstzeiten zu jedermanns Ein-
sicht offen.

Die Vorschlagsliste kann beim Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen, Rathaus E 5, 1. OG, Zim-
mer 135 eingesehen werden.

Gegen die Vorschlagsliste kann bis einschließlich 09.08.2018 bei der o.g. Stelle während der übli-
chen Dienstzeiten aufgrund des § 37 GVG schriftlich oder zu Protokoll Einspruch erhoben werden,
mit der Begründung, dass in die Vorschlagslisten Personen aufgenommen worden sind, die nach
den Vorschriften des GVG zum Amt eines Schöffen unfähig sind oder nicht berufen werden sollen.

Mannheim, 26.07.2018
Stadt Mannheim
Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen B011

Stadtrat Prof Dr. Egon Jüttner.
FOTO: CDU

 
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Stadt Mannheim 

für die Beseitigung und Verwertung von Abfällen vom 25.02.1975 in der Fassung vom 
11.12.2017 

 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 13 
Kommunal-abgabengesetz für Baden-Württemberg sowie § 2 Abs. 1 und § 10 
Landesabfallgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 
24.07.2018 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Änderungen  

Die Gebührensatzung der Stadt Mannheim für die Beseitigung und Verwertung von Abfällen 
vom 25.02.1975 in der Fassung vom 11.12.2017 wird wie folgt geändert: 

(1) § 5 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
3) Papiertonnen  
Den Haushalten wird im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Maßnahmen ohne 
zusätzliche Gebühr ein Behältervolumen zur Verfügung gestellt, das geeignet ist, die 
Papiermenge aufzunehmen, die dem Anteil dieser Fraktion am Hausmüll entspricht.  

(2) Die Nummer des § 5a wird in § 5b geändert 
und lautet somit: 
§ 5 b Vorübergehende Überlassung von Behältern 
Für die vorübergehende Überlassung von Behältern für Veranstaltungen, 
Straßenfeste, Messen und Märkte werden folgende Gebühren erhoben: 

Erbrachte Leistung Behältergröße (m³) Gebühr (€) 

Behälter ohne Leerung 
0,12 bis 0,24  15,60  
0,66 bis 1,10  46,90  

Behälter mit einer 
Leerung 

 

0,12  19,20  
0,24  21,70  
0,66  63,60  
0,77  65,90  
1,10  73,10  

Jede weitere Leerung 
 

0,12    7,60  
0,24  12,90  
0,66  30,00  
0,77  34,70  
1,10  49,00  

 
(3) § 5a wird wie folgt neu gefasst: 

§ 5a Unterflursammelsystem 3 m³ bis 5 m³ 
1) Restmüll-Unterflurcontainer 

Die Gebühr für die wöchentlich einmalige Leerung eines 
Unterflursammelcontainers (UFC) beträgt monatlich pro Behälter für: 

Restmüll-UFC
wöchentlich 

Gebühr
ab 01.08.2018 

Restmüll 3 m³    782,40 € 
Restmüll 4 m³    922,40 € 
Restmüll 5 m³ 1.073,00 € 

2) Bioabfall-Unterflurcontainer 
Die Gebühr für die 14-tägliche Leerung eines Unterflursammelcontainers (UFC) 
beträgt monatlich pro Behälter für: 
 

Bioabfall-UFC
14-täglich 

Gebühr
ab 01.08.2018 

Bioabfall 3 m³ 117,90 € 

3) Papier-Unterflurcontainer 
Den Haushalten wird im Rahmen abfallwirtschaftlicher Maßnahmen ohne 
zusätzliche Gebühr ein Behältervolumen zur Verfügung gestellt, das geeignet ist, 
die Papiermenge aufzunehmen, die dem Anteil dieser Fraktion am Hausmüll 
entspricht. Die Leerung erfolgt 14-täglich. Es stehen Unterflurcontainer in den 
Größen 3 m³, 4 m³ und 5 m³ zur Verfügung. 

4) a) Werden in Ausnahmefällen zusätzlich zur turnusmäßigen Leerung weitere 
Leerungen vorgenommen, so betragen die Gebühren pro zusätzlicher Leerung: 
• bei wöchentlicher Leerung 25 % der Gebühr nach Absatz 1 
• bei 14-täglicher Leerung 50 % der Gebühr nach Absatz 2 
b) Werden in Fällen von Fehlbefüllungen von Bioabfall- und Papierbehältern 
zusätzlich zur turnusmäßigen Leerung weitere Leerungen vorgenommen, so 
betragen die Gebühren pro zusätzlicher Leerung: 
• Anfahrtspauschale gemäß Absatz 5 
zuzüglich 
• für UFC-Biobehälter:  
UFC 3 m³ 106,30 € 
• für UFC-Papierbehälter, größenabhängig: 
UFC 3 m³    92,40 € 
UFC 4 m³  102,60 € 
UFC 5 m³  112,90 € 

5) Die Gebühr für eine zusätzliche Anfahrt ohne zusätzliche Leerung, weil ein 
Behälter turnusmäßig nicht geleert werden konnte, beträgt 65,50 € pro Anfahrt. 

            
§ 2 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft. 
 
Mannheim, den 26.07.2018 
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister       15/B010 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet 
hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat. 
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Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie ab sofort unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Mannheim
vom 25.11.2008 in der Fassung vom 22.12.2016

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 13 Kommunalabga-
bengesetz für Baden-Württemberg sowie §§ 17, 20 und 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) und §§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Landesabfallgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemein-
derat der Stadt Mannheim am 24.07.2018 folgende Änderungssatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

Die Abfallwirtschaftssatzung (AWS) der Stadt Mannheim vom 25.11.2008 in der Fassung vom
22.12.2016 wird wie folgt geändert:

(1)
Gender-Hinweis

vor § 1 wird folgender Hinweis eingefügt:
Hinweis
Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulie-
rungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form ange-
führt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.

(2)
§ 2 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Knochen“ wird gestrichen.
Absatz 4 lautet somit:
4) Bioabfälle: Im Siedlungsabfall enthaltene biologisch abbaubare, organische Abfallanteile (z. B.
organische Küchenabfälle, Essensreste, überlagerte Nahrungsmittel, Laub, Rasenschnitt, Topf-
pflanzen und Schnittblumen).

(3)
§ 2 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Elektronikaltgeräteschrott“ wird durch „Elektroaltgeräte“ ersetzt.
Die Formulierung „elektrische oder elektronische Bauteile enthalten“ wird durch „die für den Betrieb
mit Wechsel- (bis 1 kV) oder Gleichspannung (bis 1,5 kV) ausgeführt sind“ ersetzt.
In der beispielhaften Aufzählung wird das Wort „Hausgeräte“ gestrichen und die Wörter „Telefone“,
„elektrische Werkzeuge“ hinzugefügt.
An die Beispiele wird der Satz „die Abfall sind und nach Beschaffenheit und Menge üblicherweise in
privaten Haushalten anfallen“ angefügt.

Absatz 6 lautet somit:
6) Elektro- und Elektronikaltgeräte: Geräte, die für den Betrieb mit Wechsel- (bis 1 kV) oder Gleich-
spannung (bis 1,5 kV) ausgeführt sind, wie z. B. elektrisch betriebene Haushaltsgeräte, Fernseh-,
Hifi- und Videogeräte, Telefone, elektrische Werkzeuge, PC mit Peripheriegeräten, die Abfall sind
und nach Beschaffenheit und Menge üblicherweise in privaten Haushalten anfallen.

(4)
§ 2 Abs. 9 wird wie folgt geändert:

Es wird die Formulierung „die üblicherweise in privaten Haushalten anfallen“ ergänzt.

Absatz 9 lautet somit:
9) Haushaltskühlgeräte: Kühlschränke, Gefriertruhen und ähnliche Geräte, die üblicherweise in pri-
vaten Haushalten anfallen.

(5)
§ 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
Nach Buchst. b) wird neu Buchst. c) mit folgender Formulierung eingefügt.

c) für Elektro- und Elektronikaltgeräte, die gem. § 17 ElektroG den Vertreibern überlassen werden.

(6)
§ 5 Abs. 1 Buchst. e wird wie folgt geändert:

Die Formulierung „§ 10a des Bundesseuchengesetzes“ wird durch „§ 17 des Infektionsschutzgeset-
zes“ ersetzt.

Absatz 1 e) lautet somit:
e) Abfälle, die in besonderem Maße gesundheitsgefährdend sind und Gegenstände, die aufgrund
von § 17 des Infektionsschutzgesetzes behandelt werden müssen.

(7)
§ 6 wird wie folgt geändert:

Absatz 2 wird gestrichen.
Die Nummerierung des Absatzes 1 entfällt.

§ 6 lautet somit:
Vom Einsammeln und Befördern sind neben den in § 5 genannten Abfällen ausgeschlossen:
a) Abfälle, die zur Ablagerung angeliefert werden dürfen (z. B. Bauschutt, Bodenaushub, Straßen-
aufbruch)
b) Baustellenabfälle
c) Problemstoffe nach § 2 Abs. 12, die nach § 12 getrennt der Entsorgung zuzuführen sind
d) Abfälle, die besondere Gefahren oder schädliche Einwirkungen auf die Abfallbehälter oderTrans-
porteinrichtungen hervorrufen oder die wegen ihrer Größe oder ihres Gewichts nicht mit den vorhan-
denen Fahrzeugen transportiert werden können. § 5 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(8)
§ 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Menge“ wird jeweils durch „Abfallmenge“ ersetzt.

Absatz 2 lautet somit:
2) Der Anschlusspflichtige hat der Stadt die Grundstücke, die erstmals an die öffentliche Abfallent-
sorgung anzuschließen sind sowie die voraussichtliche Abfallmenge spätestens zwei Wochen vor
Entstehung des Anschluss- und Benutzungszwangs schriftlich anzuzeigen. Die Pflicht der Stadt
zum Einsammeln und Befördern der Abfälle beginnt frühestens 14Tage nach der Anzeige. Wesent-
liche Veränderungen nach Art und Abfallmenge sind unverzüglich der Stadt mitzuteilen.

(9)
§ 8 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
Der 2. Gliederungspunkt wird durch die Formulierung „und zur Überprüfung des Behälterbestandes“
ergänzt.

Absatz 3 lautet somit:
3) Die Anschlusspflichtigen müssen dulden:
• das Aufstellen von Behältern, die zur Erfassung von überlassungspflichtigen Abfällen notwendig
sind,
• das Betreten des Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwachung der
Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen und zur Überprüfung des Behälterbestandes.

(10)
§ 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Nach Satz 3 wird der Satz „Der Anschlusspflichtige kann die Einwurfsäule eines Unterflursammel-
behälters auf eigene Kosten fachgerecht mit einem geeigneten Schließsystem versehen.“ angefügt.

Absatz 1 lautet somit:
1) Abfallbehälter werden von der Stadt oder von einem Dritten, den die Stadt damit beauftragt hat,
zur Verfügung gestellt. Sie bleiben im Eigentum der Stadt oder des Dritten.
Auf Antrag können von der Stadt eigene Behälter, Müllpressen, Müllschleusen oder andere Sam-
meleinrichtungen in widerruflicher Weise zugelassen werden, wenn dadurch die geordnete Entsor-
gung von Abfällen durch die Stadt nicht beeinträchtigt wird. Der Anschlusspflichtige kann die Ein-
wurfsäule eines Unterflursammelbehälters auf eigene Kosten fachgerecht mit einem geeigneten
Schließsystem versehen.

Beabsichtigt ein Anschlusspflichtiger i. S. v. § 4 dieser Satzung regelmäßig eine Nachsortierung der
in die Abfallbehälter eingefüllten Abfälle vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, so hat er dies der
Stadt vorher anzuzeigen und sicherzustellen, dass durch die Nachsortierung das Wohl der Allge-
meinheit i. S. v. § 15 Abs. 2 KrWG nicht beeinträchtigt wird.

(11)
§ 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

In der Aufzählung wird im 2. Gliederungspunkt der Satz „Altreifen ohne Felgen„ durch den Satz
„Elektro- und Elektronikaltgeräte, sofern sie nicht vom Handel zurückgenommen werden oder über
die Sperrmüllabfuhr abgeholt werden“ ersetzt.

Absatz 4 lautet somit:
4) Insbesondere folgende Abfälle zur Verwertung dürfen nicht im Abfallbehälter bereitgestellt wer-
den, sondern sind im Rahmen der Überlassungspflicht zu den stationären Sammelstellen (z. B.
Recyclinghöfe, Depotcontainerstandorte) zu bringen und dort in die dafür vorgesehenen Sammel-
behälter einzuwerfen:
• Altkleider, Schuhe
• Elektro- und Elektronikaltgeräte, sofern sie nicht vom Handel zurückgenommen werden oder
über die Sperrmüllabfuhr abgeholt werden
• Kunststoffe, soweit sie nicht Leichtverpackungen oder stoffgleiche Nichtverpackungen sind
• Grünabfälle (außerhalb der turnusmäßigen Sammlung)
• Holz, Kork
• Metalle, soweit sie nicht Leichtverpackungen oder stoffgleiche Nichtverpackungen sind

(12)
§ 11 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 wird um den Satz „Die Bereitstellung hat am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr, frühestens am Vor-
abend nach 19.00 Uhr, am Fahrbahnrand in nicht verkehrsbehindernderWeise in der Regel auf dem
Gehweg vor dem Grundstück, auf dem der Abfall angefallen ist, zu erfolgen.“ ergänzt:

Absatz 1 lautet somit:
1) Grünabfälle sind getrennt von anderen Abfällen in haushaltsüblichen Mengen zu den für diesen
Stoff besonders durchgeführten Abfuhren am Abholtag bereitzustellen.
Die Bereitstellung hat am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr, frühestens amVorabend nach 19.00 Uhr, am Fahr-
bahnrand in nicht verkehrsbehindernder Weise in der Regel auf dem Gehweg vor dem Grundstück,
auf dem der Abfall angefallen ist, zu erfolgen.

(13)
§ 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird die Formulierung „Elektro- und Elektronikaltgeräteschrott“ gestrichen und durch „gro-
ße Elektro- und Elektronikaltgeräte (Kantenlänge größer 50 cm)“ ersetzt.
In Satz 3 wird die Formulierung „Elektro- und Elektronikaltgeräteschrott“ durch „Elektro- und Elekt-
ronikaltgeräte“ ersetzt.
Bei der Aufzählung in Satz 4 wird im 1. Gliederungspunkt die Formulierung „Elektro- und Elektron-
ikaltgeräteschrott“ durch „Elektro- und Elektronikaltgeräte“, und die Größenangabe „60 cm“ durch
„50 cm“ ersetzt.
Im 2. Gliederungspunkt wird die Klammer „(Gruppe 4 ElektroG)“ gestrichen.

Absatz 2 lautet somit:
2) Sperrmüll, Schrott und große Elektro- und Elektronikaltgeräte (Kantenlänge größer 50 cm) kön-
nen je Haushalt bis zu zweimal im Kalenderjahr nach vorheriger Anforderung an einem von der Stadt
bestimmten Abholtermin in einer Menge von insgesamt bis acht Kubikmeter pro Jahr bereitgestellt
werden.
Die Bereitstellung hat am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr, frühestens amVorabend nach 19.00 Uhr am Fahr-
bahnrand in der Regel auf dem Gehweg, in nicht verkehrsbehindernder Weise vor dem Grundstück,
auf dem der Abfall angefallen ist, zu erfolgen. Elektro- und Elektronikaltgeräte nach § 2 Absatz 13
und 6 werden gesondert abgefahren und müssen daher getrennt bereitgestellt werden.
Ausgenommen von diesen Sammlungen sind:
• Elektro- und Elektronikaltgeräte mit einer Kantenlänge kleiner 50 cm
• Leuchtstoffröhren und Gasentladungslampen
• Problemstoffe (z.B. Autobatterien, Farb- und Lackeimer)
• sonstige nicht brennbare Gegenstände, sofern sie nicht aus Metall sind (wie z. B. Waschbecken,
Badewannen und Blumentöpfe aus Keramik, Glasschränke)

Wertstoffe (Altkleider, Kartonagen, Altreifen etc.)
• Hausmüll
• Nachtspeicheröfen
Von der Abholung auf Abruf ausgenommen sind auch Elektro- und Elektronikaltgeräte aus anderen
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen mit Ausnahme von Altgeräten aus sonstigen Her-
kunftsbereichen, soweit Beschaffenheit und Menge der dort anfallenden Altgeräte den in Haushal-
tungen anfallenden Altgeräten vergleichbar sind.
Ein Anspruch auf einen bestimmten Abholtag besteht nicht. Die jeweiligen Abholzeiten werden
rechtzeitig und in geeigneter Weise mitgeteilt.

(14)
§ 11 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

Die Formulierung „Elektro- und Elektronikaltgeräteschrott“ wird durch „Elektro- und Elektronikaltge-
räte“ ersetzt.

Absatz 4 lautet somit:
4) Außerdem können Sperrmüll, Haushaltskühlgeräte, Elektro- und Elektronikaltgeräte, Bauschutt
(nicht brennbar) und Baustellenabfälle (brennbar) in haushaltsüblichen Mengen an den entspre-
chenden Sammelstellen zu den bekannt gegebenen Bedingungen und Zeiten abgegeben werden.
Es gelten die entsprechenden Betriebsordnungen.

(15)
§ 12 wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „Problemstoffe“ wird die Formulierung „nach § 2 Abs. 12 a)“ eingefügt.
Die Formulierung „im Rahmen der bestehenden Sammelsysteme“ wird durch „in den Recyclinghö-
fen Morchhof oder ABG“ ersetzt.
Nach der Formulierung „§ 2 Abs. 12 b) sind“ wird „ausschließlich“ eingefügt.
Der Satz „Die jeweiligen Standorte und Annahmezeiten der mobilen Sammelstellen werden von der
Stadt bekannt gegeben.“ wird gestrichen.

§ 12 lautet somit:
Problemstoffe nach § 2 Abs. 12 a) müssen getrennt von den übrigen Abfällen entsorgt werden. Sie
sind der Stadt möglichst in der Originalverpackung in den Recyclinghöfen Morchhof oder ABG zu-
zuführen
Kleinmengen nach § 2 Abs. 12 b) sind ausschließlich am ABG-Recyclinghof anzuliefern. Es gilt die
jeweilige Betriebsordnung. Die Bestimmungen der Altölverordnung bleiben unberührt.

(16)
§ 13 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird vor dem Wort „beantragen“ das Wort „schriftlich“ eingefügt.

Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Genügt aufgrund bestimmter Umstände (z. B. Rückgang des Abfallanfalls) auch ein geringeres als
das bisher vorgehaltene Behältervolumen den Anforderungen des Abs. 3, kann der Anschluss-
pflichtige schriftlich ein geringeres Behältervolumen bei der Stadt beantragen.“

Absatz 5 lautet somit:
5) Reicht dasVolumen der Abfallbehälter für den regelmäßig anfallenden Abfall nicht aus, so hat der
Anschlusspflichtige zusätzliches Behältervolumen schriftlich zu beantragen. Genügt aufgrund be-
stimmter Umstände (z. B. Rückgang des Abfallanfalls) auch ein geringeres als das bisher vorgehal-
tene Behältervolumen den Anforderungen des Abs. 3, kann der Anschlusspflichtige schriftlich ein
geringeres Behältervolumen bei der Stadt beantragen. Die vorgenannten Antragsvoraussetzungen
sind vom Anschlusspflichtigen jeweils mit dem Antrag darzulegen. Die Stadt kann Nachforschungen
dazu anstellen, ob jeweils die Antragsvoraussetzungen vorliegen, z. B. durch Füllstandskontrollen
zwischen zwei oder mehreren Abholungen. Wird von der Stadt festgestellt, dass das Volumen der
vorhandenen Abfallbehälter nicht den Anforderungen des Abs. 3 entspricht, kann die Stadt ein an-

deres Abfallbehältervolumen zuweisen. Wird von der Stadt festgestellt, dass das Volumen der vor-
handenen Abfallbehälter nicht dem regelmäßig anfallenden Abfall entspricht, muss der Anschluss-
pflichtige die Volumenveränderung in dem von der Stadt festgelegten Umfang dulden.

(17)
§ 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Vor Satz 1 werden die Sätze „Die Stadt kann auf Antrag Unterflurstandplätze in widerruflicherWeise
zulassen. Die Genehmigung kann sie mit Nebenbestimmungen, insbesondere auch zur Beschaf-
fenheit des Unterflurstandplatzes, versehen. Es obliegt dem Grundstückseigentümer auf eigene
Kosten den Unterflurstandplatz einzurichten. Die Unterflurbehälter stellt die Stadt gem. § 9 Abs. 1
zurVerfügung. Unterflurstandplätze werden nur zugelassen, wenn über sie auch Restabfall gesam-
melt wird.“ eingefügt.

Nach Satz 2 wird der Satz „Der Zugang zu einem Unterflurstandplatz ist nach den Vorgaben der
Stadt herzustellen und es ist sicherzustellen, dass der Standplatz mit einem Entsorgungsfahrzeug
gefahr- und schadlos erreichbar ist.“ eingefügt.

Absatz 1 lautet somit:
1) Die Stadt kann auf Antrag Unterflurstandplätze in widerruflicher Weise zulassen. Die Genehmi-
gung kann sie mit Nebenbestimmungen, insbesondere auch zur Beschaffenheit des Unterflurstand-
platzes, versehen. Es obliegt dem Grundstückseigentümer auf eigene Kosten den Unterflurstand-
platz einzurichten. Die Unterflurbehälter stellt die Stadt gem. § 9 Abs. 1 zur Verfügung. Unterflurs-
tandplätze werden nur zugelassen, wenn über sie auch Restabfall gesammelt wird.
Die Anschlusspflichtigen haben für frei zugängliche und geeignete Standplätze für die Behälter zu
sorgen.
Der Zugang zu einem Unterflurstandplatz ist nach den Vorgaben der Stadt herzustellen und es ist
sicherzustellen, dass der Standplatz mit einem Entsorgungsfahrzeug gefahr- und schadlos erreich-
bar ist.
Die Stadt kann den Standplatz der Abfallbehälter bestimmen; dabei kann die Aufstellung der Abfall-
behälter für mehrere Grundstücke auch auf einem gemeinsamen Standplatz verlangt werden.
Standplatzverlegungen oder sonstige Änderungen sind genehmigungspflichtig. Der Anschluss-
pflichtige hat die Aufstellung der Abfallbehälter an einer geeigneten Stelle des Grundstückes zu dul-
den.

(18)
§ 14 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

Die Formulierung „Baurechts- und Unfallverhütungsvorschriften“ wird durch die Formulierung „Bau-
rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung der einschlägigen Regelungen zum Arbeitsschutz
und zur Unfallverhütung“ ersetzt.

Absatz 3 lautet somit:
Standplatz und Transportweg sind von den nach § 4 Abs. 1 Verpflichteten nach den geltenden Bau-
rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung der einschlägigen Regelungen zum Arbeitsschutz
und zur Unfallverhütung anzulegen und so zu gestalten, dass ein gefahrloser Behältertransport ge-
währleistet ist.

(19)
§ 14 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „trittsicheren“ wird „und berollbaren“ eingefügt.

Absatz 5 lautet somit:
Standplätze und Transportwege müssen mit einem trittsicheren und berollbaren Belag befestigt
sein.

(20)
§ 14 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

§ 14 Abs. 7 wird durch den Satz „Satz 2 gilt bei Bereitstellungsplätzen für Sondersammlungen und
bei Behälterstandplätzen entsprechend, solange diese aus tatsächlichen, rechtlichen oder aus
Gründen des Arbeitsschutzes oder der Unfallverhütung mit dem Transportfahrzeug nicht angefah-
ren werden können.“ ergänzt.

Absatz 7 lautet somit:
7) Standplätze, die nur über Treppen, Aufzüge oder Rampen mit Steigungen über 5 % zugänglich
sind oder sonst der Satzung nicht entsprechen, dürfen nur angelegt werden, wenn andere Unter-
bringungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Die Stadt kann in diesen Fällen verlangen, dass die
Abfallbehälter am Entleerungstag rechtzeitig an einer von der Stadt bestimmten Abholstelle bereit-
zustellen und diese nach der Leerung unverzüglich zurückzubringen sind.
Satz 2 gilt bei Bereitstellungsplätzen für Sondersammlungen und bei Behälterstandplätzen entspre-
chend, solange diese aus tatsächlichen, rechtlichen oder aus Gründen des Arbeitsschutzes oder
der Unfallverhütung mit dem Transportfahrzeug nicht angefahren werden können.

(21)
§ 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

In Satz 2 werden die Worte „(Individualservice)“ und „(Spezialservice)“ wie folgt ergänzt:
„Auf Antrag des Anschlusspflichtigen kann bei im Teilservice entsorgten Behältern der Vollservice
(Individualservice) bzw. bei im Vollservice entsorgten Behältern bis zur Behältergröße 0,24 m³ der
Teilservice (Spezialservice) durchgeführt werden.“

Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„Wird eine Änderung der Serviceart beantragt, so gilt die Änderung für alle Fraktionen mit Ausnahme
der Wertstofftonnen.“

Absatz 1 lautet somit:
1) Die Stadt bestimmt, ob Abfallbehälter imVoll- oderTeilservice und in welchem Leerungsrhythmus
sie entsorgt werden. Auf Antrag des Anschlusspflichtigen kann bei im Teilservice entsorgten Behäl-
tern der Vollservice (Individualservice) bzw. bei im Vollservice entsorgten Behältern bis zur Behäl-
tergröße 0,24 m³ der Teilservice (Spezialservice) durchgeführt werden. 0,24 m³-Wertstofftonnen
werden ausschließlich im Teilservice entsorgt. Wird eine Änderung der Serviceart beantragt, so gilt
die Änderung für alle Fraktionen mit Ausnahme der Wertstofftonnen. Beim Vollservice werden die
Abfallbehälter am Behälterstandplatz abgeholt, entleert und zurückgestellt. Beim Teilservice sind
die Behälter vom Anschlusspflichtigen am Abholtag am Gehwegrand oder einem anderen von der
Stadt festzulegenden Ort bereitzustellen und nach der Leerung unverzüglich zurückzubringen.

(22)
§ 16 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird nach „Betriebsstörungen“ die Formulierung „Funktionsstörungen des Unterflurstand-
platzes,“ eingefügt.

§ 16 lautet somit:
§ 16 Unterbrechung der Abfuhr

Unterbleibt die Abfuhr bei unvorhersehbaren Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätun-
gen, z. B. in Folge von Betriebsstörungen, Funktionsstörungen des Unterflurstandplatzes, in Fällen
höherer Gewalt etc., so wird sie im Rahmen des Möglichen nachgeholt. Bei vorhersehbaren Ver-
schiebungen, z. B. durch Feiertage, bei betriebsnotwendigen Arbeiten etc., wird die Entsorgung vor-
oder nachgeholt. In allen Fällen besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder Scha-
denersatz.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft.

Mannheim, den 26.07.2018
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister 15/B009

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbe-
schluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM


